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2. Der Einwand des Armenlamtes, es handle sich bei der Unterstützung der
Klägerin um eine freiwillige Leistung, die der Beurteilung des Rsgierungsrates
nicht unterstehe, ist nicht stichhaltig, da Z 13 des Armengesetzes ganz allgemein
bestimmt, daß der Regierungsrat Streitigkeiten mit den Büvgergemeinden über
die Unterstützungspflicht zu entscheiden habe.

3. Daß ein monatlicher Verdienst von 60 Fr. für den Lebensunterhalt der
Klägerin ungenügend ist, steht außer Frage. Es ist daher nur zu prüfen, ob die
vom Armenamt bedingt zugesicherte Unterstützung als den Verhältnissen
angemessen bezeichnet werden kann. Grundsätzlich steht der Armcnbehörde das Recht

zu, an die Unterstützungsgewährung Bedingungen zu knüpfen, sofern sich diese
vom Standpunkt der Fürsorge aus als gerechtfertigt erweisen. Das Armengesetz
zwingt die Armenbehörde nicht zu Barunterstützungen, sondern gestattet ihr in
Z 8 ausdrücklich, „für den Lebensunterhalt ihrer Pfleglinge sonst in geeigneter
Weise zu sorgen." Der Bedürftige hat aber kein Recht, zwischen Barunterstützung
und anderweitiger Fürsorge zu wählen: er kam: allerdings an den Regierungsrat
gelangen, und dieser hat die Zweckmäßigkeit der Fürsorge zu beurteilen! aber die
Weigerung des Bedürftigen, sich diese Fürsorge gefallen zu lassen, genügt nicht,
um die Armenbehörde zur Barunterstlltzung anzuhalten.

Es fragt sich daher lediglich, ob der Klägerin Zugemutet werden kann, sich

in ein Heim zu begeben und in dieser Form Fürsorge zu erhalten. Dies muß
nach der ganzen Lage des Falles bejaht werden. Der Regierungsrat, der seinerzeit

als Rekursinstanz die Versorgung der Klägerin gutgeheißen hatte, kann
heute die Verfügung des Armenamtes, daß es nicht mit Barmitteln, sondern durch
Zuweisung einer angemessenen Unterkunft unterstützen wolle, nicht mißbilligen.
Die Klage ist somit abzuweisen.

Schweiz. Der Verband der deutschen H ilf sve r e i ne in der
Schweiz klagt in seinem Bericht über das Jahr 1922 über eine starke Abnahme
von Mitgliedern in fast allen Verbandsvereinen. Neue HilfsVereine sind in
Herisau und Küßnacht, Schwyz, gegründet worden. Große Opfer mußten für die
Unterstützung alter, seit langen Jahren in der Schweiz wohnhafter und hier
eingewurzelter Personen gebracht werden, die früher von ihren Heimatbehörden
unterstützt werden konnten, und deren Heimschaffung eine große Härte bedeutet
Hätte. Die einzelnen Vereine (27) unterstützten im Jahr 1922 mit im ganzen
111,043 Fr. In erster Linie steht da Basel mit 31,558 Fr., es folgt Zürich mit
'21,867 Fr. und St. Gallen mit 14,436 Fr. Am wenigsten hat Delsberg aufge-
rvendet: 111 Fr. Aufgelöst hat sich der Deutsche Hilssverein in Montreux. Der
Borort des Verbandes ist Zürich.

Glarus. Vom Bau der Löntschwerke her besitzt die Bürgergemeinde Net-
ft a l den sog. Bodenfonds im Betrage von 644,000 Fr., der bis zum Jahr 1910

ohne genaue Zweckbestimmung war. In diesem Jahr beschloß die Bllrgerge-
meinde auf den Antrag eines Bürgers, es sollen aus dem Ertrag des Bürgerfonds

Barleistungen an die Tagwensbürger ausgerichtet werden. Ein Rekurs
gegen diesen Beschluß wurde abgewiesen, auf Antrag einer regierungsrätlichen
Spezialkommission aber beschlossen, daß die Erträgnisse des Bodenfonds vom
Jahre 1910 zur Hälfte in den laufenden Einnahmen der Ortsgemeinde zu
verrechnen seien und die andere Hälfte den Tagwensgenossen zur freien Verfügung
überlassen werden sollen. Obwohl sich dieser Beschluß nur auf das Jahr 1910

bezog, wurden doch seither aus den Zinserträgnissen des Fonds Jahr für Jahr
'Barbeträge ausgerichtet. Auf die zirka 380 Tagwenrechte traf es zunächst je
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29 Fr., später 25 und 30 Fr. Im Jahre 1919 beschloß die Bürgergemeinde, von
der ihr zufließenden Hälfte nur noch 2V Fr. pro Bürgerrecht zu verteilen und den
Ueberschuß von 6990—7999 Fr. in einen Alters- und Jnvalidenfonds zu legen.
Am 4. November 1923 nahm sie folgende Bestimmungen mit bezug auf diesen

bürgerlichen Alters- und Jnvalidenfonds an: 1. Der Fonds
tritt mit Januar 1923 in Wirkung; 2. Nutznießer des Fonds wird diejenige
Person, die das Bürgerrecht inne hat; es werden ausgerichtet: Altersrenten,
Invalidenrenten. Zum Bezüge der Altersrente sind die Personen berechtigt, die
am 1. Januar des betreffenden Jahres das 65. Altersjahr zurückgelegt haben,
aber noch voll erwerbsfähig sind. Zum Bezüge der Invalidenrente sind berechtigt:

a) Personen, welche das 65. Altersjahr zurückgelegt haben und deren
jährliches Einkommen 1599 Fr. nicht übersteigt; b) Bürgerrechtsinhaber unter 65

Jahren, die invalid geworden sind. Für diese gilt betreffend Invalidität Art. 11

der Vollziehungsverordnung der kantonalen Alters- und Invalidenversicherung.
Bezugsberechtigte, deren jährliches Einkommen 1599 Fr. übersteigt, haben nur
Anspruch auf die Altersrente; 4. die Höhe der Renten wird von drei zu drei
Jahren gemäß den verfügbaren Mitteln bestimmt. Alters- und Invalidenrente
werden festgesetzt im Verhältnis 1 : 3. Teilreste unter 5 Fr. werden nicht
berücksichtigt. Die Auszahlung der Altersrente geschieht in einer Rate, die der
Invalidenrente in zwei Raten; 5. von den alljährlich Verfügbaren Zinsen des Fonds
wird vorläufig ungefähr die Hälfte (im Maximum 69 A) für Renten verwendet.
Der übrig bleibende Teil wird kapitalisiert; 6. Renten, auf welche der
Nutznießer freiwillig verzichtet, fallen in das Verzeichnis der Geschenke und sind zu
kapitalisieren; 7. jeder neue Züger hat seinen Anspruch bis spätestens den
1. März des betreffenden Jahres schriftlich einzureichen unter Beigabe eines
Geburtsausweises; 8. die Geschäftsführung des Fonds besorgt eine Kommission
von 5 Mitgliedern. Zwei derselben bestimmt die Gemeindebehörde aus ihrer
Mitte. Die Verwaltung des Fonds und die Auszahlung der Renten ist Sache der
Gemeindeverwaltung; 9. die Gemeindebehörde ist erste, die Bürgergemeinde-
versammlung zweite Rekursinstanz; 19. über Aenderung dieser Bestimmungen
beschließt die Bürgergemeindeversammlung. — Für 1923 stehen zur Verfügung:
14,164 Fr. (4 A Zins des Fonds von 26,699 Fr. — 1964 Fr. und Anteil an den

Bürgerfondszinsen — 13,199 Fr.). 25 Altersrenten zu 49 Fr. erfordern 1999 Fr.,
53 Invalidenrenten zu 139 Fr. 6899 Fr., zusammen 7899 Fr. (56A), es bleiben
zur Kapitalisierung 6274 Fr. (44 A>). IV.

Schaffhausen. I n st r u k t i o n s ku r s für A r m e n p f l e g e r vom
19./20 November 1923 in Schaffhausen. Der erste im Kanton Schaffhausen

durchgeführte Armenpflegerkurs darf als durchaus gelungen bezeichnet werden.

Erfreulich ist, daß auch außerkantonale Gäste den durchwegs vorzüglichen
Referaten beiwohnten, wodurch die Diskussion entschieden gewann. Da einzelne
Vorträge in dieser Zeitschrift im Wortlaut erscheinen werden, beschränken wir
uns darauf, nachstehend die wichtigsten Punkte aus der Diskusston wiederzugeben.

Zur Orientierung sei auf das Kursprogramm in Nr. 11 des „Armen-
Pflegers" von 1923 verwiesen.

Nach dem Referat über interkantonale und internationale Armenpflege von
Herrn Dr. W. Frey in Zürich kam der Wunsch zum Ausdruck, daß auch die außerhalb

des Heimatortes wohnenden Bürger zur Zahlung der Armensteusr sollten
herangezogen werden können. Leider fehlen hiezu aber die gesetzlichen Grundlagen.

Mehrfach wurde alsdann auch die Ansicht vertreten, es seien, wie dies
z. B. im Kanton St. Gallen der Fall ist, auch die nichtbürgerlichen Einwohner



— 15 —

zur Armensteuer heranzuziehen; es bilde dieses Vorgehen eine gute Vorarbeit
für die Einführung der wohnörtlichen Armenpflege. Es wurde im fernern die
baldige Revision der Staatsverträge gefordert. Auf eine Anfrage, ob die in
sicherer Aussicht stehende Unterstlltzu-ngsnotwendigkeit zur Heimschaffung gemäß
Art. 45 B.V. genüge, lautete die Antwort, daß bereits Unterstützung geleistet
sein muß. bevor jemand ausgewiesen werden kann. Die Frage, ob das B.G. vom
22. Juni 1875 auch auf die Hauspflege einzelner Familienglieder Anwendung
finde bei Nichttransportfähigkeit, wurde bejaht.

Auf das Referat des Herrn Dr. Prantl in Aarau über das Konkordat betr.
wohnörtliche Unterstützung folgte eine Orientierung über den Stand der
Konkordatsfrage im Kanton Schaffhausen. Zurzeit liegt die Angelegenheit bei einer
großrätlichen Kommission. Die Hauptschwierigkeit für den Beitritt des Kantons
Schaffhausen liegt darin, daß die Einwohnergemeinden, die bisher keine Armenlasten

zu tragen haben, hiefür beigezogen werden sollten. Trotzdem einem großen
Teil der Kursteilnehmer die Konkordatsfrage eine ziemlich unbekannte Sache
gewesen war. wurde doch mit Mehrheit folgenden 2 Thesen zugestimmt:

1. Die wohnörtliche Armenpflege ist das erstrebenswerteste Ziel der
Armenfürsorge.

2. Bis dieses Ziel erreicht werden kann, ist der Beitritt zum Konkordat
allgemein zu empfehlen.

Die Diskussion über den Vortrag von Regierungsrat Jb. Schlatter über
die Armengesetzgebung des Kantons Schaffhausen umfaßte in der Hauptsache
Fragen lokaler Natur, weshalb hier nicht weiter darauf eingetreten werden soll.
Erfreulicherweise wurde der Beschluß gefaßt, daß sich auch die Vertreter der
Schaffhauser Armenbehörden von Zeit zu Zeit zur Besprechung aktueller Fragen
zusammenfinden sollen. In erster Linie sollen das Konkordat und die Frage des

Kostkinderwesens behandelt werden.
Die Anträge des Referenten über Alkoholismus und Armenpflege, des Herrn

Stadtrat C. Leu, Schaffhausen, wurden mit Begeisterung zum Beschluß erhoben.
Sie lauten:

1. Die ständige Kommission der schweizerischen Armenpflegerkonferenz
bestellt eine Kommission, die in Verbindung mit ihrem Sekretariat die Verhältnisse

von Alkohol und Armenpflege in der Schweiz statistisch bearbeitet.
2. Die ständige Kommission der schweizerischen Armenpflegerkonferenz richtet

an alle Armenpflegen der Gemeinden der Schweiz in der ihr gut scheinenden

Weise eine Kundgebung, durch welche sie ersucht werden, selbst und jetzt schon die

Frage des Verhältnisses von Alkoholismus und Armenwesen zu studieren und
darüber statistische Erhebungen zu machen.

Auf Antrag eines außerkantonalen Gastes faßte die Konferenz sodann
zuhanden der ständigen Kommission den Beschluß, es sei das Referat im „Armen-
Pfleger" zu veröffentlichen und in Separatabzügen den sämtlichen schweizerischen

Armenpflegen zuzustellen.
Die Diskussionsredner, speziell auch vom Lande, forderten energisch eine

strengere Handhabung des Wirtschaftsgesetzes und bessern Schutz durch die obern
Instanzen bei der Bevormundung von Trinkern.

Das Referat von Herrn Armeninspektor Lörtscher in Bern über: „Milde
und Strenge in der Armenpflege" gab der Veranstaltung einen schönen Abschluß.
Es wurde in der Diskussion darauf hingewiesen, daß so viele Schutzbestimmungen
des Z.G.B, in der Allgemeinheit noch viel zu wenig bekannt seien, wie z. B.
Art. 171 und 328/29. Hiebei drängte sich den Laien der starke Wunsch auf. es
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möchten solche Fragen von theoretisch und praktisch geschulten Leuten mehr als
bisher in der Fachzeitung behandelt und in den Armenpflegerkreisen besprochen
werden. Das Kino und die Bekämpfung der Schundliteratur kamen ebenfalls
zur spräche. — Auch hier wurde der Wunsch laut, das Referat im „Armen-
Pfleger" weitern Kreisen zugänglich zu machen.

Allen denen, die zum Gelingen des Kurses beigetragen haben, speziell aber
den Herren Referenten, sei auch an dieser Stelle der herzliche Dank ausgesprochen.

Als Erfolg des Kurses möchte sich ergeben, um die Worte des Herrn Pfarrer
Lörtscher zu gebrauchen, daß sich bei uns die Kursteilnehmer gefunden haben
zur guten Tat, zum Wohle der Armen und unseres Vaterlandes. U. lp

Der Ausschuß der ständigen Kommission der schweizerischen Armenpfleger-
konferenz hat sich mit den obigen Anträgen des Jnstruktionskurses für Armenpfleger

in Schaffhausen bereits befaßt und gesunden, eine statistische Erhebung
bei allen Armenpflegen der Schweiz über das Verhältnis von Alkoholismus und
Armenpflege zu veranstalten, sei unmöglich, weil, auch wenn ganz bestimmte
Fragen formuliert würden und man alle die Fälle ausschaltete, in denen der
Alkoholismus indirekt oder in Verbindung mit andern Ursachen Fürsorgebedürftigkeit

erzeugt, den meisten Armenpflegen — auch größeren — das Material
mangelte, um richtig Auskunft geben zu können, so daß nicht ein falsches Bild
entstünde. Der Ausschuß hat daher beschlossen, nur an einige größere gesetzliche

und freiwillige Armenpflegen der Schweiz zu gelangen und sie zu bitten, a b

1. Januar 1924 zu notieren, wie viele Personen unter den
in diesem Jahre zu Unterstützenden notorisch Trunksüchtige

sind, und Ende des Jahres darüber zu berichten. Alle andere Statistik
über den indirekten Einfluß des Alkohols auf die Armenpflege soll unterbleiben.
Das Zirkularschreiben ist bereits im Dezember 1923 an 193 gesetzliche und 66

freiwillige Armenpflegen in allen Kantonen abgegangen. W.

Zürich. Winterthnr. Die Zentralstelle für Unterstützungen
hat sich im Jahr 1922 wieder mit Erfolg mit der freiwilligen Arbeitslosenfürsorge
befaßt und 2667 Arbeitslose mit 1S1,998 Fr. unterstützt. Die Mittel wurden ihr
durch die politische Gemeinde, einzelne Firmen und Private zur Verfügung
gestellt. Weiter besorgt die Zentralstelle Informationen für die Soldvtenfürsorge
in Zürich, für das Kantonalkomitee der Stiftung „Für das Alter" und private
Wohltäter, die um Unterstützung angegangen werden, erledigt die Kanzleigeschäfte
der Kranken-, Haus- und Wöchnerinnenpflege, kontrolliert sämtliche von den
verschiedenen Unterstützungsinstituten gemeldeten, nicht in Winterthur verbür-
gerten Unterstützten und hat die Fürsorgekonferenz ins Leben gerufen, die im
Winter 1922/23 verschiedene Vorträge über Themata der sozialen Fürsorge
veranstaltete. IV.
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